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1. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresab schlus ses

der Avemio AG zum 31.12.2022 ist an das ge prüfte Un ter nehmen ge rich tet.

In der Hauptversammlung vom 30. Dezember 2022 der

Avemio AG, Düsseldorf,

(im Folgenden auch ”Gesellschaft“ genannt)

wurden wir auf Vorschlag des Aufsichtsrats und in Anwendung von § 318 Abs. 1 Satz 1

HGB, § 119 Abs. 1 Nr. 4 AktG und § 124 Abs. 3 Satz 1 AktG zum Ab schlussprüfer für das

Ge schäfts jahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 ge wählt. Dar aufhin be auftragte uns

der Auf sichts rat der Ge sellschaft, den Jah res ab schluss unter Einbe ziehung der Buchfüh-

rung für das Ge schäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 frei willig in entsprechen-

der Anwen dung der §§ 316 und 317 HGB zu prü fen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267a Abs. 1 HGB bezeichne ten Größen merkmalen als

Kleinstka pitalgesellschaft ein zu stufen und daher nicht prüfungspflichtig ge mäß

§§ 316 ff. i.V.m. § 267a Abs. 2 HGB.

Den Prüfungsauftrag haben wir mit der Annahme des Auftrages durch unser Schreiben

vom 20. April 2023 bestätigt und um Anerkennung unserer Allgemeinen Auftrags be din-

gungen für Wirt schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01.01.2017 ge-

be ten. Dies wur de uns mit der Einverständniserklärung des Auftraggebers vom 05. Juni

2023 zu ge standen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Ab schlussprü fung die an-

wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a,

319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfol gen den Be richt.

Der vorliegende Bericht enthält in Abschnitt 2. vorweg unsere Stellungnahme zur La ge-

beurteilung des Unternehmens durch die Geschäftsführung sowie die Darstellung wich ti-

ger Veränderungen bei den wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Verhältnissen

der Gesellschaft.
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In Abschnitt 3. erfolgt die Wiedergabe des aufgrund der Prüfungsergebnisse uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerks.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten 4. und 5.

im Einzelnen dargestellt.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2022, be stehend aus Bi lanz

(Anlage 1) und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) beigefügt.

Unser aufgrund der Prüfungsergebnisse uneingeschränkter Bestätigungsvermerk ist in

der An la ge 3 an ge fügt.

Die rechtlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 4 dar gestellt.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n. F. "Grundsätze

ord nungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirt schaftsprüfer in

Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf er stellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 5 beigefügten Allgemeinen Auf trags be din gun gen

für Wirt schafts prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom

01.01.2017 zu grunde. Die Hö he unserer Haftung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der All-

gemeinen Auf tragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der

Allge mei nen Auftragsbedingungen maß ge bend.
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Gesellschaft ist § 267a Abs.2 HGB zur Aufstellung eines Lageberichts nicht gesetz lich

und nicht gemäß Satzung verpflichtet und hat einen solchen auch nicht freiwillig auf ge-

stellt, sodass wir in soweit zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter der Gesell schaft

nicht Stellung neh men können.

Wir stimmen mit diesen aber überein, dass die Voraussetzungen zur Bilanzierung unter

Fortführungsgesichtspunkten (Going-Concern-Prinzip) gegeben sind, da sowohl die Fi-

nanz- als auch die Ertragslage der Gesellschaft geordnet sind.

Diese Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Un-

ternehmens ab. Sie begründet sich aus der Einsichtnahme in die Unterlagen des vor ge-

legten Jahresabschlusses und der zugrunde liegenden Buchführung sowie der Gespräche

sowohl mit der Geschäftsführung als auch den uns benannten Mitarbeitern.

2.2 Wichtige Veränderungen bei den wirtschaftlichen, rechtlichen und steuer-
lichen Verhältnissen

Im Berichtsjahr sind keine wichtigen Veränderungen bei den wirtschaftlichen, rechtlichen

und steuerlichen Verhältnisen eingetreten.

Vgl. im Übrigen Anlage 4 zu diesem Bericht.
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3. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 26. Juni 2023 dem als An la gen 1 und

2 bei ge füg ten Jah resabschluss der Avemio AG, Düsseldorf, zum 31. Dezember 2022 den

fol gen den Be stäti gungs ver merk erteilt, der von uns an die ser Stelle wie derge ge ben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Avemio AG

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Avemio AG – bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruch-
nahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses,
der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruch-
nahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-



Avemio AG RGW Content Audit GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2022 Wirtschafts prüfungsgesell schaft

Seite 5

zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung ei-
nes Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be-
urteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin-
aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prü-
fungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-
sche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise,
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu die-
nen. Das Risiko, dass we sent liche falsche Darstellungen nicht aufge deckt wer den, ist
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu sam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relev-
anten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den ge-
gebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil
zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben.
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass ei-
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ne wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls
diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann.
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruch-
nahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5
HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung
feststellen."

Wiesbaden, den 26. Juni 2023

RGW Content Audit GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Gerlach

Wirtschaftsprüfer"
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4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

4.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buch füh rung und

den nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah res ab schluss auf

die Einhaltung der ein schlägi gen gesetzlichen Vor schriften ge prüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rech nungsle gung, die dazu

eingerichteten inter nen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprü fer ge machten

Anga ben. Unsere Aufgabe als Ab schlussprüfer ist es, diese Unterla gen unter Ein be zie-

hung der Buchfüh rung und die gemachten Anga ben im Rahmen unserer pflicht ge mä ßen

Prü fung zu beur teilen.

4.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen ha ben

wir im Rah men unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Er messen be-

stimmt, das durch ge setzliche Regelun gen und Verordnungen, IDW Prüfungs standards

sowie ggf. er wei ternde Be dingungen für den Auftrag und die jeweiligen Be richtspflichten

begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Be ach tung der

vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durch füh rung von Ab-

schluss prü fungen vor ge nom men. Da nach ist die Prü fung so zu pla nen und durch zu füh-

ren, dass mit hinrei chender Si cher heit beur teilt wer den kann, ob die Buch füh rung und der

Jahresabschluss frei von we sentli chen Män geln sind. Im Rah men der Prü fung wer den

Nach weise für die Anga ben in Buch füh rung und Jahresabschluss auf der Ba sis von Stich-

pro ben be ur teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung der an ge wandten Bi lan zie rungs-,

Be wer tungs- und Glie de rungs grund sätze und der we sentli chen Ein schät zun gen des Vor-

stands so wie die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des Jah res ab schlus ses. Wir sind der

Auf fas sung, dass unsere Prü fung eine hin rei chend si chere Grund lage für unser Prü-

fungsurteil bil det.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den

Aufga ben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherwei se

Rückwir kun gen auf den Jah resab schluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung straf-
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rechtli cher Tatbestän de, wie z.B. Un ter schla gungen, sowie die Feststellung außer halb der

Rechnungslegung begange ner Ordnungswidrig kei ten waren nicht Gegenstand unserer

Ab schlussprüfung.

Unsere Überprüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstre cken, ob

der Fort bestand des ge prüf ten Unterneh mens oder die Wirksamkeit und Wirt schaft lichkeit

der Geschäfts führung zugesichert wer den kann.

Die Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere

ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand

unseres Prüfungs auftrages.

Wir haben die Prüfung in den Monaten Mai und Juni 2023 durchgeführt. Hierzu haben wir

nach Erhalt des erstellten Jahresabschlusses und aller Fibu-Belege die Vor stands mit glie-

der an meh re ren Terminen mittels ei nes Bild- und Ton-Vi deo kon ferenzsys tems be fragt.

Die Schluss bear bei tung des Auf trags er folgte in un seren Ge schäfts räu men.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von Dipl. Ök. Volker Blum (Wirtschaftsprüfer,

Steuerberater) geprüfte und mit einem uneinge schränk ten Be stäti gungs vermerk vom 27.

Juni 2022 versehene Vorjahresabschluss zum 31.12.2021, er wurde mit einstimmigem

Hauptver sammlungsbeschluss am 30. De zember 2022 unverändert festge stellt.

Da es sich aus unserer Sicht um eine Erstprüfung handelt, haben wir unter Beachtung

des Prüfungsstandards: Prüfung von Eröffnungsbilanzwerten (IDW PS 205) die Eröff-

nungsbilanzwerte mit dem Prüfungsbericht des Vorjahresabschlusspüfers abgestimmt

und entsprechende Nachweise zu den Vorjahreswerten i. S. d. IDW PS 300 n. F. von der

Unternehmensleitung eingeholt.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens (IDW PS 261 n. F.)

ist die Erar beitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf einer Beurteilung des wirt-

schaftlichen und rechtli chen Umfelds des Un ternehmens, seiner Ziele, Strategien und Ge-

schäftsrisiken, die wir anhand kri tischer Erfolgsfaktoren beurtei len. Die Prüfung des rech-

nungslegungsbezogenen internenen Kon trollsystems und dessen Wirksamkeit er gänzen

wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante

Jahres abschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisi ken sowie unser Prüfungsrisiko

einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen in-

ternen Kontrollsys tems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen
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(Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnach-

weise des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksich-

tigt. Im unternehmens individuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwer punkte unse-

rer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungs-

ablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festge legt. Hierbei haben wir die Grundsätze der

Wesentlichkeit und der Ri si koorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil über-

wiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu fol gen-

den Schwer punkten unserer Prüfung:

Eigenkapital

Kapitalmaßnahmen nach dem Bilanzstichtag und deren eventuelle Rückwirkung zum

Bilanzstichtag

Den Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der Verbindlichkei-

ten aus Lieferungen und Leistungen haben wir insbesondere hinsichtlich der rechtli chen

Entstehungsgründe und der Sal den ent wick lun gen im Ge schäftsjahr verifi ziert.

Das Bankguthaben ist mittels eines Bankkontoauszugs zum Bilanzstichtag und zum Vor-

jahresbilanzstichtag nachgewiesen. Ergänzend sind alle Bankkontobewegungen durch

mo natli che Bank kon toaus zü ge be legt.

Das Eigenkapital haben wir in der Gesamtschau mit den Kapitalmaßnahmen des Ge-

schäftsjahres und nach dem Bilanzstichtag geprüft. Hierzu ha ben wir uns ein Ge samtver-

ständ  nis des Einbringungs- und Kauf ver trags (Nachgründungsvertrag) und der daraus re-

sultierenden Neufassung der Satzung verschafft. Der Vertrag wurde am

18. November 2022 ge schlos sen mit rechts wirk sa mer Wir kung zum 01.01.2023, 0 Uhr.

Bei der Prüfung haben wir auch un se re im Rah men der Jah resab schluss prü fung der Tel-

tec AG zum 31.12.2022 er langten Kennt nis se mit einbe zogen (Reverse IPO).

Wir haben hierfür Mitglieder der Vorstände befragt und die recht li chen und wirt schaftli-

chen Ef fekte eigenständig nachvollzogen und auf deren sach ge mä ße bi lanzielle Ab bil-

dung im Jah res ab schluss zum 31.12.2022 hin überprüft.

Rückstellungen wurden anhand der eingeholten Auskünfte sowie der gewonnenen Er-

kenntnisse aus der Abwicklung der Vorjahreswerte auf ihre Vollständigkeit und angemes-

sene Bewertung geprüft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Bereich der Sonstigen betrieblichen Erträge

hin sicht lich Voll stän dig keit sy stemmäßig überprüft und für die übrigen Positionen auf
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Plausi bilität und zu tref fen den Ausweis in Stichproben geprüft. 

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von Dipl. Ök. Volker Blum

(Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) geprüften Vor jah res ab schluss über nommen.

Wir haben eine Abstimmung der Eröffnungsbilanzwerte der Finanzbuchhaltung mit dem

Prüfungsbericht des Vorjahres sowie im Einzelnen insbesondere der Guthaben bei Ban-

ken sowie des Eigenkapitals vorgenommen.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßen Ermessen zur ordnungsmäßigen Durch füh-

rung der Prü fung von den gesetzlichen Vertretern benö tig ten Aufklärungen und Nach-

weise wurden erbracht. Der Vorstand hat uns die Vollständig keit der Buch füh rung und des

Jahresabschlusses in der von uns ein gehol ten Voll ständig keitser klärung am 26. Juni 2023

schrift lich be stätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Ar beitspa pieren fest-

ge hal ten.



Avemio AG RGW Content Audit GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2022 Wirtschafts prüfungsgesell schaft

 Seite 11

5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von der Software Kanzlei Rech-

nungswesen der Datev e.G. durchgeführt. Auf die in der EDV ver arbei teten Daten des

Geschäftsjahres konnte jederzeit und uneingeschränkt zu gegriffen wer den. Die Archivie-

rung dieser Daten und der Daten der Vorjahre war sicher gestellt.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach unseren Feststel-

lungen vollstän dig, fort laufend und zeitgerecht. Der Kon tenplan ermög licht eine klare und

über sichtliche Ord nung des Bu chungsstoffes mit einer für die Belan ge der Ge sell schaft

ausrei chenden Glie derungs tiefe. Soweit im Rah men unserer Prü fung Bu chungs belege

eingese hen wur den, enthal ten die se alle zur ord nungs ge mäßen Do ku menta tion erforderli-

chen Angaben. Die Belegablage ist nu merisch geord net, so dass der Zugriff auf die Bele-

ge un mittelbar an hand der Anga ben in den Kon ten möglich ist. Die Buch führung ent-

spricht so mit für das ge samte Geschäftsjahr in al len wesentli chen Be langen den ge setzli-

chen An for de rungen.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach

dem Ergeb nis unserer Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsge mäß in der

Buchfüh rung und im nach deut schen Rech nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jah-

resab schluss abgebildet.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten or-

gani sa to ri schen Änderungen erfahren.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Da-

ten ist gewähr leistet.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus

der Buch führung,

die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,

die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften ein-

schließ lich der Grund sätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhän gi-
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gen, rechtsform gebundenen oder wirt schaftszweig spezifischen Regelungen

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt 3. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

5.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften auf-

ge stellten Jah resabschluss zum 31. Dezember 2022 wurden in allen wesentli chen Be-

langen al le für die Rechnungsle gung gel ten den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich

der Grund sätze ord nungsmäßiger Buchführung und aller größen ab hän gi gen, rechts form-

ge bun de nen oder wirtschafts zweigspezifischen Regelungen beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Avemio AG für das Ge schäftsjahr

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sind nach unseren Fest stel lun gen - aus-

ge hend von den Zahlen der Vorjahresbilanz - ord nungsmäßig aus der Buch füh rung und

aus den wei te ren ge prüf ten Unterlagen abgeleitet. Die einschlä gi gen An satz-, Aus weis-

und Be wer tungs vor schriften wurden da bei ebenso in allen we sentli chen Be langen be ach-

tet wie der Stetig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Nach § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB verzichtet die Kleinstkapitalgesellschaft auf die Erstellung

eines Anhangs. Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass alle erforderli chen An-

gaben un ter der Bi lanz gemacht wurden. Damit wurde der gesetzli chen Vermu tung des

§ 264 Abs. 2 Satz 5 HGB in Be zug auf die Erfüllung der General norm ent spro chen.

5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresab schluss

ver mittelte Gesamt aussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht,

be richten wir nach stehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahres abschluss

ins ge samt unter Beach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächli chen Verhält nissen ent spre chen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Er tragslage

der Gesellschaft vermittelt.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ih-

nen Hinwei se für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben,
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gehen wir nachste hend im Ein zelnen ein auf:

die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB)

5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die

Bilanzie rungs- und Be wer tungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensge-

genständen und Schulden maß geb li chen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Aus-

übung von Ermessensspiel räumen).

Der Jahresabschluss der Avemio AG zum 31. Dezember 2022 ist auf der Grundla ge fol-

gen der we sentlicher Be wer tungsgrundlagen aufgestellt worden, die nachste hend er läu tert

wer den.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Ave-

mio AG (ehem. Palgon AG) wurde in 2018 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist es, stra-

tegische Unternehmensbeteiligungen zu erwerben. Ein eigener operativer Geschäftsbe-

trieb ist nicht geplant.

Die Gesellschaft hat zwei wesentliche Bilanzpositionen:

1. Guthaben bei Kreditinstituten (TEUR 166),

2. gezeichnetes Kapital (TEUR 300).

Im Zeitraum vom 01.01.-31.12.2022 sind im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten

im Zusammenhang mit dem geplanten Reverse IPO der Teltec AG angefallen. Hinzu

kommen die laufenden Aufwendungen wie Buchführungskosten, Abschluss- und Prü-

fungskosten etc.

5.2.3 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit

dies zum Ver ständ nis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Er-

läuterung der Be wertungs grundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsges-

taltenden Maßnahmen nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, er for derlich ist.

Eine derartige Notwendigkeit zur Aufgliederung ergab sich nicht.
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5.2.4 Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestäti-

gungsver merk getrof fenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt un-

ter Beachtung der Grundsätze ord nungsmäßiger Buchführung den gesetzlichen Vorschrif-

ten und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung entspricht.
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5.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

5.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEuro für die

bei den Abschluss stichta ge 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021.

31.12.2022 31.12.2021 Veränderung

TEuro % TEuro % TEuro %

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen 0,0 0,0 40,0 22,2 -40,0 -100,0

II. Kassenbestand, Bundesbankgut-
haben, Guthaben bei Kreditinstitu-
ten und Schecks 166,3 100,0 140,0 77,8 26,3 18,8

166,3 100,0 180,0 100,0 -13,7 -7,6

   0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -,-

166,3 100,0 180,0 100,0 -13,7 -7,6

31.12.2022 31.12.2021 Veränderung

TEuro % TEuro % TEuro %

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 300,0 180,4 300,0 166,7 0,0 0,0
II. Verlustvortrag -132,1 -79,5 -148,5 -82,5 16,4 -11,0
III.Jahresfehlbetrag -6,8 -4,1 16,4 9,1 -23,2 0,0

161,1 96,8 167,9 93,3 -6,8 -4,1

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 4,7 2,8 4,5 2,5 0,2 4,4

4,7 2,8 4,5 2,5 0,2 4,4

166,3 100,0 180,0 100,0 -13,7 -7,6
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5.3.2 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgs-

rechnungen der beiden Geschäftsjahre 2022 und 2021 zeigt folgendes Bild der Er tragsla-

ge und ihrer Verän derun gen:

01.01. bis 01.01. bis Änderung ggü.
31.12.2022 31.12.2021 dem Vorjahr in
TEuro % TEuro % TEuro %

+ Sonstige betriebliche Erträge 30,0 100,0 40,0 100,0 -10,0 -25,0

- Materialaufwand 2,7 9,0 2,4 6,0 0,3 12,5

= Rohergebnis 27,3 91,0 37,6 94,0 -10,3 -27,4

- Sonstige betriebliche Auf-

wendungen 34,2 114,0 21,3 53,3 12,9 60,6

= Betriebsergebnis -6,9 -23,0 16,3 40,8 -23,2 -142,3

= Ergebnis nach Steuern -6,9 -23,0 16,3 40,8 -23,2 -142,3

= Jahresergebnis -6,9 -23,0 16,3 40,8 -23,2 -142,3





Anlage 1

BILANZ

Avemio AG, Düsseldorf

zum

31.12.2022

AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 0,00 40.000,00

II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 166.280,27 139.968,08

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00

II. Verlustvortrag 132.128,54- 148.480,64-

III. Jahresfehlbetrag 6.814,25- 16.352,10

Summe Eigenkapital 161.057,21 167.871,46

B. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 502,25 7.560,61

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 4.720,81 4.536,01
- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr
Euro 4.720,81 (Euro 4.536,01)

166.280,27 179.968,08 166.280,27 179.968,08



Anlage 2 

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Avemio AG, Düsseldorf

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

1. sonstige betriebliche Erträge 30.000,00 40.000,00

2. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.652,74 2.383,94

3. sonstige betriebliche Aufwendungen 34.161,51 21.263,96

4. Ergebnis nach Steuern 6.814,25- 16.352,10

5. Jahresfehlbetrag 6.814,25 16.352,10-

 

 

Angaben gem. § 264 Abs.1a HGB zum 31.12.2022

 

Firma:  Avemio AG

Sitz:  Düsseldorf

Rechtsform:  AG

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Düsseldorf

Register-Nr.:  82980
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Avemio AG

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Avemio AG – bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
Kapi talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
ach tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inan spruch-
nahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Ge schäftsjahr
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ord nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach die sen Vor schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks
weiterge hend be schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deut schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben un sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor de-
rungen er füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
aus rei chend und geeig net sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahres ab-
schluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus ses,
der den deutschen, für Kapi talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif ten in
allen wesentlichen Belan gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inan-
spruchnahme der Erleichte rung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1
Satz 5 HGB ein den tatsächli chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesell schaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verant wort lich für die inter nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen
Grund sät zen ordnungsmä ßiger Buchfüh rung als notwendig bestimmt haben, um die Auf-
stellung ei nes Jahresab schlusses zu er möglichen, der frei von wesentlichen – beabsich-
tigten oder unbe absich tigten – fal schen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Ge sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be-
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urteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der Fortführung der Unterneh menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin-
aus sind sie dafür verantwort lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat zes
der Fortführung der Unter nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli che
oder rechtliche Gegeben heiten entgegenstehen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes ses
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Dar stellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei len, der unser Prü-
fungsur teil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-
sche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden
als wesent lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insge samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirt-
schaftlichen Ent scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grund haltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbe-
absichtigter – falscher Darstellun gen im Jahresabschluss, planen und führen Prü-
fungs handlungen als Reaktion auf die se Risi ken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
wei se, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil
zu die nen. Das Risiko, dass we sent liche fal sche Darstellungen nicht aufge deckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei Unrich tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-
sam menwir ken, Fälsch ungen, be ab sichtigte Unvoll ständigkeiten, irreführende Darstel-
lun gen bzw. das Außer kraftsetzen interner Kontrol len beinhalten können.
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relev-
anten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den ge-
gebenen Um ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil
zur Wirksam keit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben.
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungs legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern darge stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätig keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die be deutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der
Unterneh menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass ei-
ne we sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls
diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie hen
un sere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Be stäti-
gungs ver merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege ben-





Avemio AG RGW Content Audit GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2022 Wirtschafts prüfungsgesellschaft

Anlage 4
Seite 1

Rechtliche Verhältnisse

Firma: Avemio AG

Sitz: Düsseldorf

Rechtsform: AG

Satzung: Satzung vom 05.03.2018

Anschrift: Königsallee 60F
 40212 Düsseldorf

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Düsseldorf

Register-Nr.: 82980

Tätigkeit des Unternehmens: Die Unternehmensberatung, insbesondere die
Unternehmensstrukturberatung und das Un-
ternehmensresearch; sowie der Erwerb, die
Verwaltung und die Veräußerung von Vermö-
genswerten jeglicher Art, insbesondere die
Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie
die Vornahme aller sonstigen damit verbunde-
nen Geschäfte im eigenen Namen und für ei-
gene Rechnung, mit Ausnahme von Bankge-
schäften im Sinne des § 1 des Gesetzes über
das Kreditwesen.

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Kapitalverhältnisse: An der Gesellschaft sind beteiligt:

Stand per 31.12.2022
Aktien Anteil 
Stck. in %

Langenfeld (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 84935)
Milaco GmbH,

140.000 46,7%

 Cortaillod, Schweiz (Handelsregister Neuchatel CH 645.1.009.919-8)
Trimax Capital S.A.,

135.000 45,0%
Tobias Rolle 8.000 2,7%
Florian Hoertelehner 7.500 2,5%
Freefloat 9.500 3,2%

Gesamt 300.000 100,0%
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Vorstand:

Stand per 31.12.2022

Herr Ralf Pfeffer, Bretzenheim

 

Aufsichtsrat:

Stand per 31.12.2022

Herr Dr. Yann Samson, München (Vorsitzender)
Herr Helge Haase
Herr Dr. Erwin Herresthal

 

Hauptversammlung:

In der Hauptversammlung vom 30. Dezem ber 2022 wurden die von Dipl.-Ök. Volker Blum

(Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) ge prüften und un ter dem Da tum vom 18. Juni 2021 so-

wie 27. Juni 2022 mit uneingeschränk ten Be stätigungsvermer ken versehenen Jah resab-

schlüsse zum 31.12.2020 sowie zum 31. Dezember 2021 ge bil ligt und da mit ge mäß

§ 172 Satz 1 AktG fest gestellt. Der ausgewiesene Jahresüberschuss des ab gelaufenen

Geschäftsjah res 2021 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Dem Vorstand wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 lau fende Geschäfts-

jahr so wie das Vor jahres geschäftsjahr Entlastung er teilt.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 wurde die RGW Con tent Audit GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wiesbaden, ge wählt.



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send �Wirtschaftsprüfer� genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf � außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen � der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen � sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. � beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. � in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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